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DOKUMENTATION

Gehalt als Inklusionsanreiz

Die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg ist eine auf die speziellen Bedürfnisse 
von blinden und sehbehinderten Menschen ausgerichtete Bildungseinrichtung, 
die verschiedene Schul- und Berufsabschlüsse anbietet. Das Sozialunternehmen 
nutzt den Gehaltsanteil »Leistungsentgelt« zur Förderung der internen Inklusion.

Prozent der ständigen Monatsentgelte 
des Vorjahres für die Leistungsbezahlung 
zur Verfügung gestellt werden.

Als Arbeitgeber für rund 400 Men-
schen und einem Anteil von 70 schwer-
behinderten Männern und Frauen nutzt 
die Deutsche Blindenstudienanstalt das 
tariflich verankerte Instrument des 
Leistungsentgelts auf innovative Weise: 
Gemeinsam haben die Betriebspartner 
der Einrichtung daraus ein Instrument 
geformt, das die volle, selbstbestimmte 
und gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen gezielt fördert.

Die »Betriebsvereinbarung Leistungs-
entgelt« bindet alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Deutschen Blindenstudi-
enanstalt im Sinne der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (BRK) in die inklusions
orientierten Prozesse ein. Sie gibt Impulse 
für Partizipation und schafft Anreize, die 
Meinungen, Erfahrungen und Bedarfe 
behinderter Menschen noch stärker ein-
zubeziehen und vor allem bei der Ent-
wicklung neuer Prozesse und Verfahren 
von vornherein zu beachten.

Vielfalt und Teilhabe bauen auf 
Bewusstsein und Know-how. Die Be-
triebsvereinbarung öffnet daher Wege 
zu lebenslangem Lernen und motiviert 
dazu, nachhaltig aktiv zu sein und stets 
neue Anstrengungen zur umfassenden 
Einbeziehung behinderter Menschen 
zu unternehmen. Die »Betriebsverein-
barung Leistungsentgelt« basiert auf dem 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
(TVöD). Er sieht vor, bei der Frage der 
Leistungsentgelte spezifische, betrieb-
liche Vereinbarungen zu treffen (§ 18 
TVöD).

»Wir denken, dass gerade dieses Instru-
ment helfen kann, die Ziele der UN-Kon-
vention in der blista-Mitarbeiterschaft 
nachhaltig zu verankern«, erklärt der 
Direktor der Deutschen Blindenstudien-
anstalt, Claus Duncker, die Bedeutung der 
neuen Betriebsvereinbarung. »Inklusion 
verwirklicht sich in der Zusammenarbeit 
durch das Lernen von und miteinander.«

Die Betriebsvereinbarung legt expli-
zit fest, dass die Auszahlung des »Leis-
tungsentgelts« an Ziele im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention gekoppelt 
ist. Diese werden Jahr für Jahr von einer 
sechsköpfigen Kommission der Deut-
schen Blindenstudienanstalt definiert. 
Nach Jahresablauf befindet die Kom-
mission über das Erreichen der Ziele.

Dass die Vereinbarung – unabhängig 
vom Einkommen – für alle die gleiche 
Summe vorsieht, hebt Dr. Imke Trolte-
nier besonders hervor: »Das ist ein Stück 
gelebte Solidarität wie sie ja auch die 
BRK von uns verlangt.« Die rund 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Blindenstudienanstalt arbei-
ten in unterschiedlichen Ressorts und 
Abteilungen, mit unterschiedlichen Auf-
gaben und Arbeitsmitteln. Gemeinsam 
verfolgt man das Ziel, die gesellschaft-
liche Teilhabe blinder und sehbehinder-
ter Menschen durch Angebote in den 
Bereichen Bildung, Lebensgestaltung, 
Beratung, Medienversorgung, Habilita-
tion und Rehabilitation zu ermöglichen 
und zu verbessern.

Der Fokus liegt auf dem Förder-
schwerpunkt Sehen und betrifft von der 
Frühförderung über die die Schul- und 
Berufsbildung bis hin zur Seniorenarbeit 
nicht nur alle Lebensphasen, sondern 

Die Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. 
(blista) wurde im Jahre 1916 gegründet 
und hat sich aus kleinen Anfängen zu ei-
nem bundesweiten Zentrum der höheren 
Bildung für blinde und sehbehinderte 
Menschen entwickelt.

Da die Schüler aus ganz Deutschland 
nach Marburg kommen, leben sie in ei-
nem Internat, das schon seit den 1970er 
Jahren dezentral organisiert ist. In über 
40 Wohngruppen, die sich über die ge-
samte Innenstadt verteilen, leben junge 
Menschen zusammen. Die minderjäh-
rigen Bewohner werden dabei von Be-
treuern rund um die Uhr unterstützt. 
Die volljährigen Schüler ziehen, wenn 
der notwendige Grad der Selbstständig-
keit erreicht ist, in Wohnungen um, in 
denen sie alleine wohnen, aber einen fes-
ten Ansprechpartner zur Unterstützung 
haben. Die Wohngruppen versorgen sich 
weitgehend selbst (Einkaufen, Kochen, 
Waschen, etc.). Diese Wohnkonzeption 
fördert die Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit der Schüler und soll sie auf 
ihr Leben nach dem Besuch der Schule 
vorbereiten.

Die Deutsche Blindenstudienan-
stalt hat eine Betriebsvereinbarung 
zum »Leistungsentgelt« abgeschlossen, 
die insbesondere die innerbetriebliche 
Gleichberechtigung von behinderten 
und nichtbehinderten Mitarbeitenden 
unterstützen soll. Zur Erinnerung: 
Das »Leistungsentgelt« im öffentlichen 
Dienst wurde mit der Neufassung von 
§ 18 TVöD (Bund) von einem tarifrecht-
lich vorgeschriebenen Instrument in eine 
Option des Arbeitgebers umgewandelt: 
Es kann mit diesem Instrument jährlich 
ein Gesamtvolumen von bis zu einem 
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auch Menschen mit unterschiedlichen 
Formen von Mehrfachbehinderungen.

Auch innerhalb der Belegschaft sind die 
Formen von Behinderungen vielfältig, ein 
Großteil ist blind oder sehbehindert, andere 
haben körperliche, chronisch krankheitsbe-
dingte oder psychische Leistungseinschrän-
kungen bzw. Mehrfachbehinderungen.

»Gemeinsam für Vielfalt und Teilhabe« 
ist der Titel des von der eigens eingesetz-
ten Kommission entwickelten Angebots-
katalogs für die BRK-Bildungsangebote. 
Interesse und Nachfrage sind hoch.

Die Betriebsvereinbarung der Deut-
schen Blindenstudienanstalt ist bundes-
weit die erste ihrer Art. Sie nutzt das 
Instrument der »Betriebsvereinbarung 
Leistungsentgelt«, um auf innovative, in-
klusionsorientierte Weise bei der Frage der 
Leistungsentgelte spezifische, betriebliche 
Vereinbarungen zu treffen (§ 18 TVöD). 
Die Einführung der Betriebsvereinbarung 
an der Deutschen Blindenstudienanstalt 
erfolgte unbefristet.

Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter 
ist direkt in den gesamten BRK-Prozess 
der Deutschen Blindenstudienanstalt 
involviert. Jeder, egal in welcher Po-
sition im Unternehmen, kann und soll 
seinen Beitrag leisten. Die vollständige 
Einbeziehung behinderter Menschen ist 
auf vielfältige Weise möglich. Durch

■■ die Mitarbeit in der Kommission zum 
Leistungsentgelt,

■■ die barrierefreie Internetplattform 
www.brk.blista.de, die prozesso-
rientiert informiert und mit ihrem 
Diskussionsforum Wege zur selbstbe-
stimmten und gleichberechtigten An-
erkennung und Würdigung eröffnet,

■■ die Entwicklung gemeinsamer Pro-
jekte wird durch das BRK-Büro un-
terstützt,

■■ das Angebot und die Teilnahme an 
Veranstaltungen im Rahmen des Bil-
dungskatalogs »Gemeinsam für Viel-
falt und Teilhabe«.

Die Betriebsvereinbarung der Deut-
schen Blindenstudienanstalt umfasst 
alle Standorte in Marburg. Die Veran-
staltungsorte im Rahmen des Bildungs-
katalogs »Gemeinsam für Vielfalt und 
Teilhabe« sind für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Behinderung barri-
erefrei zugänglich.

Der Angebotskatalog wurde allen Be-
schäftigten persönlich im bevorzugten 
barrierefreien Format zugestellt und 
ist darüber hinaus in Schwarzschrift, 
Punktschrift und digital abrufbar.

Deutsche Blindenstudienanstalt e. V.
www.blista.de

Quellen: www.inklusionslandkarte.de, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_
Blindenstudienanstalt
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